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In Auswertung vorliegender Umfrageergebnisse hat 
der Vorstand des Deutschen Anwaltvereins be-
schlossen, die folgenden Orientierungshilfen den 
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zur Verfü-
gung zu stellen. 
 

1. Arbeitsvertrag 
 
Nach dem Nachweisgesetz (Gesetz über den 
Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden 
wesentlichen Bedingungen) ist mindestens schrift-
lich niederzulegen:  
 

 Name und Anschrift der Vertragsparteien 
 der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhält-

nisses 
 bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorher-

sehbare Dauer 
 die Bezeichnung oder allgemeine Beschreibung 

der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit 
 die Zusammensetzung und die Höhe des Ar-

beitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der 
Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie 
anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und 
deren Fälligkeit 

 die vereinbarte Arbeitszeit 
 die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs 
 die Fristen für die Kündigung des Arbeitsver-

hältnisses 
 ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf 

die Tarifverträge und Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis an-
zuwenden sind. 

 
Hinweis: Das Muster eines Arbeitsvertrages finden 
Sie veröffentlicht auf der Homepage des DAV unter: 
www.anwaltverein.de/01/05/index.html.  
 

2. Arbeitszeit 
 
Nach den vorliegenden Umfrageergebnissen liegt 
die Arbeitszeit in Anwaltskanzleien für RENO-
Fachangestellte bei 38 bis 40 Stunden. Für Über-
stunden sollte eine Vergütung oder jedenfalls Frei-
zeitausgleich vorgesehen sein. Eine flexible Ar-
beitszeitregelung entspricht den Bedürfnissen der 
meisten Anwaltskanzleien. 

 

3. Vergütung 
 
Nach den Umfrageergebnissen sind für ausgebilde-
te Rechtsanwalts- bzw. RENO-Fachangestellte 
folgende Vergütungen üblich: 
 

 Berufsanfänger: 1.200 - 1.500 € 
 2.-4. Berufsjahr: 1.300 - 1.700 € 
 ab 5. Berufsjahr        ab 1.600 € 
 fachfremdes Anwaltspersonal mit vergleich-

barer Leistung und Qualifikation: wie Anwalts-
fachangestellte 

 Rechtsfachwirte/ Bürovorsteher/  
Sekretariatsleiter/ Abteilungsleiter/ Office-oder 
Büro-Manager, je nach Alter, Erfahrung und 
Qualifikation:       ab 2.100 € 

 
In Ballungsgebieten bzw. strukturschwachen Gebie-
ten weichen die Vergütungen nach den Umfrageer-
gebnissen häufig von den genannten Beträgen ab.  
 
Hinweis: Die Deutsche Vereinigung der Rechtsan-
walts- und Notariatsangestellten hat im Jahr 2002 
eine Umfrage zu Gehältern und Urlaub ihrer Mit-
glieder durchgeführt. Die Ergebnisse finden Sie im 
Internet unter http://www.renobundesverband.de. 
 

4. Sonderzahlungen 
 
Vielfach werden Sonderzahlungen geleistet, entwe-
der als Weihnachtsgeld oder als Urlaubsgeld oder 
verteilt auf diese beiden Zahlungsanlässe, wobei 
z.T. eine Staffelung nach Dauer der Kanzleizugehö-
rigkeit vorgesehen ist.  
 
Gelegentlich werden Sonderzahlungen auch ge-
währt in Form von Direktversicherungsbeiträgen.  
 

5. Hort- und Kindergartenzuschuss 
 
Ein – lohnsteuerfreier – Zuschuss zur Unterbrin-
gung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kin-
dern von Arbeitnehmerinnen in Kindergärten oder 
vergleichbaren Einrichtungen wird gelegentlich 
gewährt. Es muss sich dabei um Leistungen des 
Arbeitgebers handeln, die zusätzlich zu dem ohne-
hin geschuldeten Arbeitsentgelt erbracht werden. 
Soweit Leistungen auch den Schulunterricht des 
Kindes ermöglichen, sind diese allerdings steuer-
pflichtig.  
 

http://www.anwaltverein.de/01/05/index.html
http://www.renobundesverband.de/


 
 

 
 
 

6. VWL 
 
Ein Arbeitgeberzuschuss zu vermögenswirksamen 
Leistungen ist nach Umfrageergebnissen weitge-
hend üblich. Die Lohnsteuerbefreiung ist seit 2004 
entfallen, es gibt aber die Möglichkeit zur Pauschal-
versteuerung.  
 
Hinweis: Einige Anwaltvereine im Einzugsbereich 
von Verkehrsverbünden bieten ihren Mitgliedern die 
Möglichkeit, für alle Mitarbeiter stark vergünstigte 
„Firmentickets“ (persönliche Monatsnetzkarten) des 
jeweiligen Verkehrsunternehmens zu beziehen. 
 

7. Urlaub 
 
Der gesetzliche Mindesturlaub beträgt 24 Werktage 
(= 4 Wochen). Werktag ist auch der Samstag. 
 

8. Fortbildung 
 
Der RENO-Ausschuss des Deutschen Anwaltver-
eins hat zusammen mit der Deutschen Anwaltaka-
demie eine Fortbildungskonzeption für RENO-
Fachangestellte entwickelt. Der Flyer „Mitarbeiter-
Seminare“ kann bei der Deutschen Anwaltakademie 
(Littenstraße 11, 10179 Berlin, 
daa@anwaltakademie.de) angefordert oder im 
Internet unter www.anwaltakademie.de unter dem 
Stichwort „Veranstaltungen > Mitarbeiterveranstal-
tungen“ eingesehen werden. 
 
Hinweis: Die Kosten beruflicher Fortbildung (Semi-
narbeiträge, Fahrtkosten, evtl. Übernachtung) wer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den häufig vom Arbeitgeber übernommen. Zur Ab-
sicherung der Zukunftsinvestition „Fortbildung“ be-
steht die Möglichkeit, eine Rückzahlungsklausel 
arbeitsvertraglich zu vereinbaren. Bei einer Kündi-
gung durch die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter inner-
halb einer bestimmten Frist nach der Fortbildungs-
veranstaltung ist dann ein Teil der Ausbildungskos-
ten zu erstatten. 
 
Inzwischen bieten fast alle Rechtsanwaltskammern 
Kurse zur Fortbildung zum Geprüften Rechtsfach-
wirt/Geprüfte Rechtsfachwirtin an (siehe Verord-
nung vom 23.08.2001, BGBl I S. 2250). Einen aner-
kannten Fernstudienkurs zum Rechtsfachwirt/-in 
sowie zum Bürovorsteher/-in im Notarfach führt die 
Technische Fachhochschule Berlin (Luxemburger 
Str. 10, 13353 Berlin, Tel.: 030/45042231, e-Mail: 
fsisek@tfh-berlin.de, Internet: www.tfh-berlin.de) 
durch.  
 
Hinweis: Informationen über die Kurse erteilt die 
örtliche Rechtsanwaltskammer.  
 

9. Fördermöglichkeiten 
 
Die Fort- und Weiterbildung kann durch verschiede-
ne Stellen gefördert werden:  
 

 Agentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de 
 Europäischer Sozialfonds (ESF 2000-2006):   

http://www.bmas.bund.de/BMAS/Navigation/Eur
opa-International/Europa/europaeischer-
sozialfonds.html  

 Stiftung Begabtenförderungswerk berufliche 
Bildung: www.begabtenfoerderung.de.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der RENO-Ausschuss des Deutschen Anwaltvereins besteht seit 1991. Seine Aufgabe ist es, Be-
schlussfassungen des DAV zum Thema RENO-Auszubildende / Anwaltsmitarbeiter vorzubereiten. Er 
gibt auch ein Azubi-Merkblatt 2007 heraus. Die Merkblätter und ein Muster-Arbeitsvertrag sind in der 
jeweils aktuellen Fassung im Internet abrufbar unter www.anwaltverein.de/01/05/index.html
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